
Synopse Beilage 2 zur Botschaft 11.29
(10.1)

Landwirtschaftsgesetz des Kantons Aargau (LwG AG); 2. Beratung

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 4. Mai 2010

Entwurf des Regierungs-
rats vom 19. Januar 2011
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats …

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

Landwirtschaftsgesetz 
des Kantons Aargau
(LwG)

Vom

Landwirtschaftsgesetz 
des Kantons Aargau
(LwG AG)

Vom

Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau,

gestützt auf Art. 178 des Bun-
desgesetzes über die Land-
wirtschaft (Landwirtschaftsge-
setz, LwG) vom 29. April 1998 
sowie auf § 51 lit. a der Kan-
tonsverfassung,

beschliesst:

Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau,

gestützt auf Art. 178 des Bun-
desgesetzes über die Land-
wirtschaft (Landwirtschaftsge-
setz, LwG) vom 29. April 19981

sowie auf § 51 lit. a der Kan-
tonsverfassung,

beschliesst:

I.

1. Allgemeines
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 4. Mai 2010

Entwurf des Regierungs-
rats vom 19. Januar 2011
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats …

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

§ 1
Zweck

1 Dieses Gesetz dient als 
Grundlage für kantonseigne 
Massnahmen, für die Erfüllung 
der Verbundaufgaben von 
Bund und Kanton sowie für 
den Vollzug der Bundesge-
setzgebung.

§ 2
Zielsetzungen

1 Die kantonale Agrarpolitik 
leistet ihren Beitrag zu einer 
wirtschaftlich und nachhaltig 
produzierenden sowie auf die 
Versorgungssicherheit ausge-
richteten Landwirtschaft.

2 Sie trägt den gesamtwirt-
schaftlichen, ökologischen und 
gesellschaftlichen Herausfor-
derungen Rechnung.

2. Bildung und Beratung

§ 3
Kompetenzzentrum 
a) Grundsatz

1 Der Kanton unterhält ein 
Kompetenzzentrum für Land-
wirtschaft, Hauswirtschaft und 
Ernährung.
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 4. Mai 2010

Entwurf des Regierungs-
rats vom 19. Januar 2011
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats …

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

§ 4
b) Aufgaben

1 Das Kompetenzzentrum hat 
namentlich folgende Aufgaben:
a) berufliche Grundbildung,
b) höhere Berufsbildung,
c) Weiterbildung,
d) Beratungs- und weitere 

Dienstleistungen,
e) Wissensbeschaffung und 

Wissensvermittlung, Pra-
xisversuche,

f) Mitwirkung bei der Entwick-
lung von erneuerbaren 
Energien in der Landwirt-
schaft,

g) Mitwirkung bei Entwick-
lungsprojekten im ländli-
chen Raum,

h) Vollzug in Spezialgebieten,
i) Unterstützung des für die 

Landwirtschaft massge-
benden Gesetzesvollzugs.

2 Die berufliche Grundbildung, 
die höhere Berufsbildung und 
die Weiterbildung richten sich 
nach dem Gesetz über die Be-
rufs- und Weiterbildung (GBW) 
vom 6. März 20071.
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 4. Mai 2010

Entwurf des Regierungs-
rats vom 19. Januar 2011
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats …

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

3 Der Regierungsrat kann dem 
Kompetenzzentrum durch Ver-
ordnung weitere Aufgaben zu-
weisen.

§ 5
c) Kostenbeteiligung

1 Nutzniessende von Leistun-
gen gemäss § 4 Abs. 1 lit. d–h 
sind an den Kosten zu beteili-
gen. Der Regierungsrat legt 
deren Kostenanteil durch Ver-
ordnung fest; er berücksichtigt 
dabei den Anteil des öffentli-
chen Interesses an der Leis-
tung.

2 Die Kostenbeteiligung in der 
beruflichen Grundbildung, in 
der höheren Berufsbildung und 
in der Weiterbildung gemäss 
§ 4 Abs. 1 lit. a–c richtet sich 
nach den Bestimmungen des 
GBW.

§ 6
d) Organisation

1 In Abstimmung mit dem GBW 
regelt der Regierungsrat durch 
Verordnung Organisation, Auf-
gaben und Zuständigkeiten 
des Kompetenzzentrums.
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 4. Mai 2010

Entwurf des Regierungs-
rats vom 19. Januar 2011
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats …

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

3. Strukturverbesserun-
gen

3.1. Allgemeine Bestim-
mungen

§ 7
Zweck

§ 7
Grundsatz

1 Der Kanton fördert in Zu-
sammenarbeit mit betroffenen 
Gemeinden sowie Grundeigen-
tümerinnen und Grundeigen-
tümern die gemäss Bundes-
recht beitragsberechtigten 
Strukturverbesserungen, so-
weit sie auf die kantonalen 
Verhältnisse anwendbar sind.

2 Strukturverbesserungen kön-
nen in einem öffentlich-recht-
lichen oder privaten Verfahren 
auf einzelbetrieblicher oder 
gemeinschaftlicher Basis 
durchgeführt werden.

3 Der Regierungsrat regelt die 
Einzelheiten durch Verord-
nung.
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 4. Mai 2010

Entwurf des Regierungs-
rats vom 19. Januar 2011
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats …

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

§ 19
Höhe der Beiträge

§ 8
Höhe der Beiträge

1 Der Kanton gewährt an 
Strukturverbesserungsprojekte 
gemäss den §§ 8 ff. die gleich 
hohen Beiträge wie der Bund, 
jedoch ohne die Zusatzbeiträ-
ge gemäss Art. 17 der Verord-
nung über die Strukturverbes-
serungen in der Landwirtschaft 
(Strukturverbesserungsverord-
nung, SVV) vom 7. Dezember 
1998.

1 Der Kanton gewährt an 
Strukturverbesserungsprojekte
__ die gleich hohen Beiträge
wie der Bund, jedoch ohne 
Zusatzbeiträge gemäss Art. 17 
der Verordnung über die Struk-
turverbesserungen in der 
Landwirtschaft (Strukturver-
besserungsverordnung, SVV) 
vom 7. Dezember 19981.

2 Die Gemeinden tragen je 
nach öffentlichem Interesse 
zwischen 15–25 % der bei-
tragsberechtigten Kosten. Eine 
Beteiligung an den Kosten von 
Bewirtschaftungsarrondierun-
gen steht ihnen frei.

2 Die Gemeinden tragen je 
nach öffentlichem Interesse 
zwischen 15–25 % der bei-
tragsberechtigten Kosten. Eine 
Beteiligung an den Kosten von 
einzelbetrieblichen Massnah-
men steht ihnen frei.

3 Die Grundeigentümerinnen 
und Grundeigentümer bezie-
hungsweise die Bewirtschafte-
rinnen und Bewirtschafter tra-
gen die Restkosten im Ver-
hältnis der ihnen erwachsenen 
Vor- und Nachteile.

3 Die Grundeigentümerinnen
und Grundeigentümer __ tra-
gen die Restkosten im Ver-
hältnis der ihnen erwachsenen 
Vor- und Nachteile.
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 4. Mai 2010

Entwurf des Regierungs-
rats vom 19. Januar 2011
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats …

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

4 Grundeigentümerinnen und 
Grundeigentümer inner- und 
ausserhalb des Umlegungsge-
biets können zu Beitragsleis-
tungen verpflichtet werden, 
wenn ihnen aus dem Unter-
nehmen besondere Vorteile 
erwachsen.

4 Grundeigentümerinnen und 
Grundeigentümer inner- und 
ausserhalb des Beizugsgebiets 
können zu Beitragsleistungen 
verpflichtet werden, wenn ih-
nen aus den Projekten beson-
dere Vorteile erwachsen.

§ 20
Rückerstattungspflicht bei Zweckentfrem-
dung

§ 9

1 Die bundesrechtlichen Vor-
schriften bezüglich Zweck-
entfremdungs- und Zerstücke-
lungsverbot sowie die daraus 
folgende Rückerstattungs-
pflicht gelten sinngemäss auch 
für die vom Kanton und von 
den Gemeinden geleisteten 
Beiträge.

2 Rückforderungen von Beiträ-
gen für Bewirtschaftsarrondie-
rungen richten sich sinnge-
mäss nach den Bestimmungen 
des Bundesgesetzes über Fi-
nanzhilfen und Abgeltungen 
(Subventionsgesetz, SuG) vom 
5. Oktober 19901.

Gestrichen.
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 4. Mai 2010

Entwurf des Regierungs-
rats vom 19. Januar 2011
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats …

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

3.2. Bodenverbesserun-
gen

§ 10
Definition und Zweck

1 Beitragsberechtigte Boden-
verbesserungen sind nament-
lich:
a) die Neuordnung des 

Grundeigentums sowie der 
Bewirtschaftungs- und 
Pachtverhältnisse,

b) der Neubau und die Erneu-
erung von der Landwirt-
schaft dienender Infrastruk-
tur,

c) der periodische Unterhalt 
von der Landwirtschaft die-
nender Infrastruktur,

d) die Wiederherstellung von 
Kulturland und Infrastruktur.

2 Sie haben zum Zweck:
a) die Lebens- und Wirt-

schaftsverhältnisse im länd-
lichen Raum zu verbessern,

b) die Betriebsgrundlagen zu 
verbessern und die Produk-
tionskosten zu senken,

c) ökologische und raumpla-
nerische Ziele zu erreichen 
sowie zur Aufwertung der 
Landschaft beizutragen,
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 4. Mai 2010

Entwurf des Regierungs-
rats vom 19. Januar 2011
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats …

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

d) das Kulturland sowie kultur-
technische Bauten und An-
lagen vor Zerstörung durch 
Naturereignisse zu schüt-
zen oder danach wieder-
herzustellen.

3.2.1. Öffentlich-rechtliche 
Verfahren

3.2.1.1. Landwirtschaftli-
che Landumlegungen

§ 8
Landwirtschaftliches Landumlegungsverfah-
ren a) Grundsatz

§ 11
Landumlegungsverfahren

1 Das landwirtschaftliche 
Landumlegungsverfahren rich-
tet sich nach den Bestimmun-
gen des Gesetzes über Raum-
entwicklung und Bauwesen 
(Baugesetz, BauG) vom 19. 
Januar 19931.

2 Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung weitere Ein-
zelheiten des Verfahrens.

2 In Abweichung von § 78 
Abs. 2 BauG können Einspra-
cheentscheide mit Beschwerde 
an die Landwirtschaftliche Re-
kurskommission weitergezo-
gen werden.
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 4. Mai 2010

Entwurf des Regierungs-
rats vom 19. Januar 2011
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats …

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

3.2.1.2. Übrige Boden-
verbesserungen

3.2.1.2.1. Einleitung und 
Durchführung

§ 12
Einleitung

1 Gesamtmeliorationen und 
weitere Bodenverbesserungen 
können eingeleitet werden 
durch:
a) Beschluss der Grundeigen-

tümerinnen und Grundei-
gentümer nach den Be-
stimmungen des Schweize-
rischen Zivilgesetzgesetz-
buchs (Art. 703 ZGB),

b) Beschluss der Gemeinde-
versammlung beziehungs-
weise des Einwohnerrats 
einer oder mehrerer Ge-
meinden,

c) Verfügung des zuständigen 
Departements.

2 Die Durchführung der Bo-
denverbesserung gemäss Lite-
ra a ist auch beschlossen, 
wenn die Eigentümerinnen und 
Eigentümer von wenigstens 
zwei Dritteln der einbezogenen 
Fläche zustimmen.
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 4. Mai 2010

Entwurf des Regierungs-
rats vom 19. Januar 2011
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats …

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

§ 13
Durchführung

1 Die Durchführung bei Einlei-
tung gemäss § 12 lit. a obliegt 
der Gemeinschaft der Grund-
eigentümerinnen und Grundei-
gentümer. Sie gründen zu die-
sem Zweck eine Genossen-
schaft.

2 In den Fällen gemäss § 12 
lit. b und c kann die Durchfüh-
rung einer Genossenschaft 
übertragen werden.

3.2.1.2.2. Genossenschaft

§ 14
Genehmigung der Statuten

1 Soweit für die Durchführung 
eine Genossenschaft gegrün-
det wird, genehmigt das zu-
ständige Departement deren 
Statuten.

§ 15
Haftung

1 Die Genossenschaft haftet 
mit ihrem Vermögen und 
schliesst angemessene Versi-
cherungen ab.
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 4. Mai 2010

Entwurf des Regierungs-
rats vom 19. Januar 2011
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats …

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

3.2.1.2.3. Gemeinsame 
Bestimmungen

§ 9
b) Vorplanung

§ 16
_ Vorplanung

1 Der Gemeinderat, die Grund-
eigentümerinnen und Grundei-
gentümer oder das zuständige 
Departement führen eine Vor-
planung durch, die Auskunft 
über Notwendigkeit, Zweck, 
Umfang und Kosten des Pro-
jekts gibt.

1 Der Gemeinderat, die Grund-
eigentümerinnen und Grundei-
gentümer oder das zuständige 
Departement führen eine Vor-
planung durch, die Auskunft 
über Notwendigkeit, Zweck, 
Trägerschaft, Umfang und 
Kosten des Projekts gibt.

2 Die Kosten der Vorplanung 
zählen zu den beitragsberech-
tigten Projektkosten.

3 Kommt kein Projekt zustan-
de, übernimmt der Kanton 
80 % der Kosten. Ist er Initiant 
der Vorplanung, trägt er die 
gesamten Kosten.

4 Das zuständige Departement 
legt in einem Vorentscheid 
fest, unter welchen Bedingun-
gen und Auflagen die Einlei-
tung beschlossen und mit der 
Projektierung begonnen wer-
den kann. __
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 4. Mai 2010

Entwurf des Regierungs-
rats vom 19. Januar 2011
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats …

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

§ 10
c) Generelles Projekt

§ 17
__ Generelles Projekt

1 Auf Basis der Vorplanung 
und nach Einbezug der inte-
ressierten Amtsstellen sind die 
für die Ausarbeitung des Ge-
nerellen Projekts erforderlichen 
Kredite zu beschliessen.

2 Im Rahmen des Generellen 
Projekts sind alle für das Ge-
samtwerk wesentlichen Inte-
ressen zu berücksichtigen und 
sämtliche Verfahren zu koordi-
nieren. Die anfallenden Kosten 
sowie die Höhe der zu spre-
chenden Beiträge sind zu be-
ziffern.

2 Im Rahmen des Generellen 
Projekts sind alle für das Ge-
samtwerk wesentlichen Inte-
ressen zu berücksichtigen und 
sämtliche Verfahren zu koordi-
nieren. Die voraussichtlichen
Kosten sowie die Höhe der zu 
sprechenden Beiträge sind zu 
beziffern.

3 Bauprojekte und andere be-
willigungspflichtige Projektbe-
standteile sind im Generellen 
Projekt zu bezeichnen und un-
terliegen dem ordentlichen 
Baubewilligungsverfahren. 
Spätere Änderungen gegen-
über dem aufgelegten und be-
willigten Generellen Projekt 
sind wiederum baubewilli-
gungspflichtig.

3 Bauprojekte, Veränderungen 
der Landschaft, Änderungen 
im Gewässerhaushalt oder 
andere bewilligungspflichtige 
Teile sind den ordentlichen 
Bewilligungsverfahren bei den 
zuständigen Behörden zu un-
terziehen.
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 4. Mai 2010

Entwurf des Regierungs-
rats vom 19. Januar 2011
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats …

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

4 Einwände, die bereits im Ein-
spracheverfahren gegen das 
Generelle Projekt hätten ein-
gebracht werden können, sind 
im Rahmen eines Rechtsmit-
tels gemäss Absatz 3 nicht 
mehr zulässig.

§ 11
d) Ausführung

§ 18
__ Ausführungskredit

1 Nach Genehmigung des Ge-
nerellen Projekts durch den 
Regierungsrat sind die für die 
Projektausführung erforderli-
chen Kredite zu beschliessen.

§ 19
Öffentliche Auflagen und Rechtsschutz 
a) Beizugsgebiet

1 Der Gemeinderat legt das 
Beizugsgebiet während 30 Ta-
gen öffentlich auf.

2 Einwendungen sind während 
der Auflagefrist oder innert 
30 Tagen seit Zustellung an 
den Gemeinderat zu richten.
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 4. Mai 2010

Entwurf des Regierungs-
rats vom 19. Januar 2011
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats …

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

§ 20
b) Einleitungsbeschluss

1 Gegen den Einleitungsbe-
schluss kann während einer 
Frist von 30 Tagen nach der 
Publikation oder innert 30 Ta-
gen seit Zustellung bei der 
Landwirtschaftlichen Rekurs-
kommission Beschwerde er-
hoben werden.

§ 21
c) übrige öffentliche Auflagen

1 Beim durchführenden Organ 
kann während der Auflagefrist 
oder innert 30 Tagen seit Zu-
stellung Einsprache erhoben 
werden gegen:
a) die Verfahrensgrundlagen 

und Bewertungen,
b) das Generelle Projekt,
c) die Neuzuteilung, die Mehr-

und Minderwerte, die Be-
reinigung der beschränkten 
dinglichen Rechte,

d) die Vermarkungspläne,
e) die Kostenverteilung.

2 Im Rahmen von Einsprachen 
gegen das Generelle Projekt 
versucht das durchführende 
Organ eine Einigung herbeizu-
führen. Über die unerledigten 
Einsprachen entscheidet der 
Regierungsrat.
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 4. Mai 2010

Entwurf des Regierungs-
rats vom 19. Januar 2011
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats …

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

§ 22
Änderung des Beizugsgebiets

1 Das durchführende Organ 
verfügt Änderungen des Bei-
zugsgebiets.

§ 23
Grundsätze der Neuzuteilung

1 Die Neuzuteilung und die 
Nutzungsplanung sind aufein-
ander abzustimmen.

2 Die Grundeigentümerinnen 
und Grundeigentümer haben 
Anspruch auf neue Grundstü-
cke, deren Wert im gleichen 
Verhältnis zum Gesamtwert 
des entsprechenden Perime-
ters steht wie derjenige der 
eingeworfenen Grundstücke.

3 Geringfügige Mehr- und Min-
derzuteilungen können in Geld 
ausgeglichen werden.

4 Die neuen Grundstücke sind 
in ähnlicher Lage und Beschaf-
fenheit zuzuteilen wie die ein-
geworfenen.

5 Mehr- und Minderwerte sind 
in Geld auszugleichen.
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 4. Mai 2010

Entwurf des Regierungs-
rats vom 19. Januar 2011
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats …

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

§ 24
Landabzug

1 Für gemeinschaftliche Bau-
ten und Anlagen der Boden-
verbesserung haben die 
Grundeigentümerinnen und 
Grundeigentümer anteilsmäs-
sig Land abzutreten.

2 Wird für öffentliche Werke 
mehr Land benötigt, als dem 
Gemeinwesen nach seinem 
Anspruch zugeteilt werden 
kann, ist auf die formelle Ent-
eignung zu verweisen.

§ 25
Änderungen an Grundstücken

1 Nach Einleitung des Verfah-
rens bedürfen tatsächliche und 
rechtliche Änderungen an den 
einbezogenen Grundstücken 
der Bewilligung des durchfüh-
renden Organs.

2 Die Bewilligung kann verwei-
gert oder unter Auflagen erteilt 
werden, wenn die Durchfüh-
rung des Unternehmens we-
sentlich erschwert würde.
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 4. Mai 2010

Entwurf des Regierungs-
rats vom 19. Januar 2011
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats …

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

§ 12
Besitzantritt

§ 26
Besitzantritt

1 Das zuständige Departement 
verfügt den Besitzantritt nach 
vorheriger Anhörung der Aus-
führungskommission.

1 Das zuständige Departement 
verfügt den Besitzantritt auf 
Antrag des durchführenden 
Organs. Einer dagegen erho-
benen Beschwerde kommt 
keine aufschiebende Wirkung 
zu.

2 Besteht ein öffentliches Inte-
resse, ist der Besitzantritt durch 
die Landwirtschaftliche Re-
kurskommission zu beschlies-
sen. Die Betroffenen sind vor-
gängig anzuhören und allfällige 
Entschädigungen festzusetzen

2 Das zuständige Departement 
kann auf Antrag des durchfüh-
renden Organs den Besitzan-
tritt vorzeitig verfügen, wenn 
erhebliche öffentliche oder pri-
vate Interessen bestehen. Die 
Betroffenen sind vorgängig 
anzuhören und allfällige Ent-
schädigungen sind festzuset-
zen.

§ 27
Eigentumsübergang

1 Das zuständige Departement 
genehmigt die rechtskräftige 
Neuzuteilung. Die Genehmi-
gung gilt als Rechtsgrundaus-
weis für den Grundbuchein-
trag.
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 4. Mai 2010

Entwurf des Regierungs-
rats vom 19. Januar 2011
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats …

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

2 Das zuständige Departement 
kann auf Antrag des durchfüh-
renden Organs über eine vor-
zeitige Grundbuchanmeldung 
entscheiden, wenn erhebliche 
öffentliche oder private Inte-
ressen bestehen und der Be-
sitzantritt nicht von einer Be-
schwerde betroffen ist. Bei der 
Grundbuchanmeldung ist zu 
belegen, dass dieser Ent-
scheid rechtskräftig ist.

§ 21
Bewirtschaftungs- und Unterhaltspflicht

§ 28
Übernahme zu Eigentum und Unterhalt

1 Die Gemeinden übernehmen 
die subventionierten gemein-
schaftlichen Bodenverbesse-
rungswerke zu Eigentum und 
Unterhalt.

2 Für den Unterhalt von Bo-
denverbesserungswerken 
können sie die Grundeigentü-
merinnen und Grundeigentü-
mer nach Massgabe deren 
Interesses zu Beitragsleistun-
gen verpflichten.
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 4. Mai 2010

Entwurf des Regierungs-
rats vom 19. Januar 2011
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats …

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

3.2.2. Privatrechtliche Pro-
jekte

§ 13
Vertragliche Landumlegungen

§ 29

1 Vertragliche Landumlegungen 
gemäss Art. 101 des Landwirt-
schaftsgesetzes werden durch 
das zuständige Departement ge-
nehmigt.

§ 14
Bewirtschaftungsarrondierungen 
a) Beschluss

§ 30
Bewirtschaftungsarrondierungen
__

1 Massnahmen, welche zu 
einer Verbesserung der Be-
wirtschaftungsverhältnisse oh-
ne Veränderung des Grundei-
gentums führen, können durch 
schriftliche Vereinbarung oder 
mit dem Flächenmehr der be-
troffenen Grundeigentümerin-
nen und Grundeigentümer so-
wie mit dem einfachen Mehr 
der Bewirtschafterinnen und 
Bewirtschafter beschlossen 
werden. Entsprechende Be-
schlüsse sind schriftlich fest-
zuhalten.

1 Vereinbarungen über Mass-
nahmen, die zu einer Verbes-
serung der Bewirtschaftungs-
verhältnisse ohne Verände-
rung des Grundeigentums füh-
ren, werden durch das zustän-
dige Departement genehmigt.
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 4. Mai 2010

Entwurf des Regierungs-
rats vom 19. Januar 2011
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats …

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

2 Vor dem Beschluss sind dem 
Gemeinderat folgende Unter-
lagen einzureichen:
a) der Perimeterplan und ein 

Verzeichnis der beteiligten 
Grundstücke mit Angabe 
der Grundeigentümerinnen 
und Grundeigentümer und 
der Flächen gemäss 
Grundbuch,

b) ein Verzeichnis der beteilig-
ten Bewirtschafterinnen und 
Bewirtschafter und der be-
stehenden Bewirtschaf-
tungsverhältnisse,

c) ein Bericht über die geplan-
te Massnahme und deren 
Dauer.

2 Gestrichen.

3 Der Gemeinderat lädt nach 
Einbezug des zuständigen De-
partements und nach Bereini-
gung der eingereichten Unter-
lagen alle Beteiligten zur Be-
schlussfassung ein. An der 
Beschlussfassung nicht teil-
nehmende Beteiligte gelten als 
zustimmend.

3 Gestrichen.

4 Der Beschluss ist öffentlich 
aufzulegen. Während der Auf-
lagefrist von 30 Tagen oder 
innert 30 Tagen seit Zustellung 
kann beim Gemeinderat Ein-
sprache erhoben werden.

4 Gestrichen.
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 4. Mai 2010

Entwurf des Regierungs-
rats vom 19. Januar 2011
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats …

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

§ 15
b) Neuzuteilung

Gestrichen.

1 Für die Neuzuteilung sind die 
für Landumlegung geltenden 
Kriterien anzuwenden.

2 Laufende Pachtverträge sind 
mit Rechtskraft der Neuzutei-
lung ausser Kraft gesetzt.

§ 16
c) Nutzungsdauer und Duldungspflicht

Gestrichen

1 Die Nutzungsdauer der 
Massnahme muss mindestens 
12 Jahre betragen.

2 In dieser Zeit obliegt den 
Grundeigentümerinnen und 
Grundeigentümern eine Dul-
dungspflicht in Bezug auf die 
das Eigentum überlagernden 
Bewirtschaftungsverhältnisse.

3 Die Massnahme ist als An-
merkung im Grundbuch einzu-
tragen.

§ 17
d) Pachtzins

Gestrichen

1 Die Pachtzinsen sind über 
einen durch die Gemeinschaft 
der Bewirtschafterinnen und 
Bewirtschafter zu äufnenden 
Fonds zu bezahlen.
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 4. Mai 2010

Entwurf des Regierungs-
rats vom 19. Januar 2011
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats …

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

2 Das zuständige Departement 
legt den Pachtzins fest. Er 
kann jeweils auf das folgende 
Pachtjahr aufgrund veränderter 
Verhältnisse angepasst wer-
den.

§ 18
e) Genehmigung

Gestrichen.

1 Das zuständige Departement 
genehmigt die beschlossenen 
Massnahmen.

2 Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung weitere Ein-
zelheiten des Verfahrens.

3.3. Landwirtschaftlicher 
Hochbau

§ 31
Koordination

1 Bei der Unterstützung land-
wirtschaftlicher Hochbauten 
und betrieblicher Investitio-
nen sorgt der Kanton dafür, 
dass Hoch- und Tiefbaumass-
nahmen aufeinander abge-
stimmt sind.
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 4. Mai 2010

Entwurf des Regierungs-
rats vom 19. Januar 2011
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats …

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

3.4. Projekte zur regiona-
len Entwicklung sowie zur 
Förderung von einheimi-
schen und regionalen 
Produkten

§ 32
Unterstützung

1 In Abweichung vom Grund-
satz in § 7 Abs. 1 steht es 
dem Kanton frei, durch den 
Bund subventionierte Projekte 
zur regionalen Entwick-
lung sowie zur Förderung von 
einheimischen und regionalen 
Produkten, an denen die 
Landwirtschaft vorwiegend 
beteiligt ist, zu unterstützen.

3.5. Kantonale Investiti-
onshilfen

§ 22
Kantonaler Agrarfonds

§ 33

1 Aus dem kantonalen Agrar-
fonds können zinslose oder 
zinsgünstige Darlehen als In-
vestitionshilfen an Eigentüme-
rinnen und Eigentümer oder 
Pächterinnen und Pächter 
landwirtschaftlicher Betriebe 
gewährt werden.
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 4. Mai 2010

Entwurf des Regierungs-
rats vom 19. Januar 2011
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats …

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

2 Die Darlehen dienen insbe-
sondere der Verbesserung der 
Betriebsverhältnisse, der För-
derung der überbetrieblichen 
Zusammenarbeit, der Förde-
rung innovativer Projekte der 
produzierenden Landwirt-
schaft, der Förderung ökologi-
scher, tier- und gewässer-
schützerischer Massnahmen 
sowie die Nutzbarmachung 
hofeigener erneuerbarer Ener-
giequellen.

3 Die Darlehen können unab-
hängig oder ergänzend zu den 
Investitionskrediten des Bun-
des oder zu Beiträgen von 
Bund und Kanton gesprochen 
werden.

4 Der Agrarfonds kann durch 
Einlagen beziehungsweise 
durch rückzahlbare Darlehen 
des Kantons bis zu einer Höhe 
von 40 Millionen Franken ge-
äufnet werden.

5 Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung Vorausset-
zungen, Einsatzmöglichkeiten 
und Verwaltung des kantona-
len Agrarfonds.
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 4. Mai 2010

Entwurf des Regierungs-
rats vom 19. Januar 2011
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats …

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

4. Produktion, Absatz und 
Innovation

§ 23
Grundsätze

§ 34

1 Die Produzentinnen und Pro-
duzenten sowie deren Organi-
sationen sind in erster Linie 
selbst für Produktion und Ab-
satz verantwortlich.

2 Der Kanton unterstützt unter 
Berücksichtigung erbrachter 
Eigenleistungen Anstrengun-
gen zur Selbsthilfe.

3 Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung Verfahren, 
Voraussetzungen und Bei-
tragshöhe für die Unterstüt-
zung der von der Landwirt-
schaft erbrachten Eigenleis-
tungen gemäss den §§ 24–26.

3 Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung Verfahren, 
Voraussetzungen und Bei-
tragshöhe für die Unterstüt-
zung der von der Landwirt-
schaft erbrachten Eigenleis-
tungen gemäss den §§ 35–37.

§ 24
Produktion

§ 35

1 Zur Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit sowie im Hin-
blick auf die Einführung neuer 
Technologien und Diversifika-
tionen können Massnahmen 
unterstützt werden namentlich 
in den Bereichen
a) Betriebsführung und Be-

triebsorganisation,
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 4. Mai 2010

Entwurf des Regierungs-
rats vom 19. Januar 2011
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats …

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

b) Pflanzenbau inklusive Spe-
zialkulturen,

c) Tierhaltung und Tierzucht,
d) Landtechnik,
e) landwirtschaftsnahe Ne-

benbetriebe wie agrotouris-
tische Angebote auf dem 
Bauernhof,

f) schulische Angebote auf 
dem Bauernhof.

§ 25
Absatz

§ 36

1 Gemeinschaftliche Marke-
tingprojekte können unterstützt 
werden.

§ 26
Innovation

§ 37

1 Innovationen in der Landwirt-
schaft können durch Praxis-
versuche sowie durch finan-
zielle Anreize gefördert wer-
den.

§ 27
Qualitätssicherung

§ 38

1 Der Regierungsrat kann 
durch Verordnung Massnah-
men zur Qualitätssicherung, 
Kennzeichnung und Rückver-
folgbarkeit einheimischer Pro-
dukte treffen.
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 4. Mai 2010

Entwurf des Regierungs-
rats vom 19. Januar 2011
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats …

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

§ 28
Schutz von Kulturen

§ 39

1 Der Kanton trifft Massnah-
men zur Vorbeugung bezie-
hungsweise Bekämpfung von 
seuchenhaft auftretenden 
Krankheiten und Schädlingen. 
Die Gemeinden können nach 
Absprache mit dem Kanton 
unabhängig davon oder in Er-
gänzung dazu eigene Mass-
nahmen ergreifen.

2 Der Regierungsrat errichtet 
gestützt auf das Bundesrecht 
den kantonalen Pflanzen-
schutzdienst und legt dessen 
Aufgaben durch Verordnung 
fest.

.

3 Der Regierungsrat bestimmt 
die kantonalen Massnahmen; 
insbesondere kann er die Be-
kämpfung von besonders ge-
fährlichen Schadorganismen 
für obligatorisch erklären. Im 
Weiteren regelt er die Finan-
zierung und legt die vom Kan-
ton zu leistenden Abfindungen 
durch Verordnung fest.
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 4. Mai 2010

Entwurf des Regierungs-
rats vom 19. Januar 2011
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats …

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

4 Die Gemeinden beteiligen 
sich am Vollzug der kantona-
len Massnahmen auf ihrem 
Gebiet.

5 Bewirtschafterinnen und Be-
wirtschafter von landwirtschaft-
lichen Grundstücken sind ver-
pflichtet, die Kulturen vor dem 
Befall von Schadorganismen 
so zu schützen, dass die be-
nachbarten Grundstücke we-
der gefährdet noch in Mitlei-
denschaft gezogen werden.

§ 29
Ausserordentliche Schadenfälle

§ 40

1 Der Kanton kann sich in Ab-
stimmung zu anderen Versi-
cherungsleistungen mit maxi-
mal 25 % an den anrechenba-
ren Kosten für Massnahmen 
zur Verhütung von Hagel-, 
Frost-, Trockenheits- und an-
deren Elementarschäden 
beteiligen.
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 4. Mai 2010

Entwurf des Regierungs-
rats vom 19. Januar 2011
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats …

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

2 Der Kanton gewährt an den 
Ersatz von ausserordentlichen, 
nicht versicherbaren Schaden-
fällen in der Landwirtschaft den 
gleichen hohen Beitrag wie der 
Schweizerische Fonds für Hilfe 
bei nicht versicherbaren Ele-
mentarschäden, maximal aber 
25 % der anrechenbaren Kos-
ten. Er kann aber auch einen 
Beitrag an ausserordentliche 
Schadenfälle leisten, an die 
der Schweizerische Fonds kei-
ne Zahlungen entrichtet.

3 Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung die Einzel-
heiten.

5. Natürliche Ressourcen

§ 30
Ökologischer Ausgleich 
a) Gegenstand

§ 41
Ökologische Leistungen
__

1 Der Kanton kann landwirt-
schaftlichen Betrieben, die be-
sondere ökologische Anforde-
rungen erfüllen oder in anderer 
Weise besondere Leistungen 
im öffentlichen Interesse er-
bringen, eine finanzielle Abgel-
tung gewähren.
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 4. Mai 2010

Entwurf des Regierungs-
rats vom 19. Januar 2011
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats …

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

2 Abgeltungen sind namentlich 
möglich, wenn
a) die gesamte Bewirtschaf-

tung in überdurchschnittli-
cher Weise den Gesichts-
punkten des Gewässer-
schutzes, des Schutzes der 
Bodenfruchtbarkeit und der 
Luftreinhaltung entspricht,

b) der Betrieb in erheblichem 
Ausmass zur Ausdehnung 
von bestehenden oder zur 
Anlage von neuen Hecken, 
artenreichen Wiesen oder 
anderen Biotopen oder in 
anderer Weise zur ökologi-
schen Aufwertung und Ver-
netzung der Landschaft bei-
trägt,

c) die Bewirtschaftung und die 
Bodennutzung auf die 
Standortbedingungen in 
besonderer Weise Rück-
sicht nehmen.

3 Die besonderen Anforderun-
gen oder Leistungen, die Auf-
lagen und die Höhe der Abgel-
tung sind in einem mehrjähri-
gen Vertrag festzulegen.
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 4. Mai 2010

Entwurf des Regierungs-
rats vom 19. Januar 2011
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats …

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

§ 31
b) Restkosten Objektbeiträge

§ 42

1 Ausserhalb der Vorrangge-
biete gemäss kantonalem 
Richtplan wird die Übernahme 
der Restkosten für Objektbei-
träge nach Abzug der Bundes-
und allfälliger Kantonsbeiträge 
durch die Standortgemeinde 
oder eine andere Trägerschaft 
vorausgesetzt.

§ 32
c) Programmleitung

§ 43

1 Die Umsetzung der §§ 30 
und 31 wird einer Programm-
leitung übertragen. Der Regie-
rungsrat regelt deren Aufgaben 
und Organisation durch Ver-
ordnung.

1 Die Umsetzung der §§ 41 
und 42 wird einer Programm-
leitung übertragen. Der Regie-
rungsrat regelt deren Aufgaben 
und Organisation durch Ver-
ordnung.

§ 33
Gewässer, Boden, Luft

§ 44

1 Die Gemeinden können zur 
qualitativen Verbesserung von 
Grundwasservorkommen, 
Oberflächengewässern oder 
Böden, die besondere Ein-
schränkungen der Bewirtschaf-
tung oder besonders belasten-
de Betriebsumstellungen er-
fordert, Massnahmen für ein 
zusammenhängendes Gebiet 
vorsehen.
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 4. Mai 2010

Entwurf des Regierungs-
rats vom 19. Januar 2011
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats …

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

2 Der Kanton kann sich im 
Rahmen mehrjähriger Verein-
barungen an den Kosten sol-
cher Massnahmen nach Abzug 
allfälliger Bundesbeiträge mit 
maximal 50 % beteiligen.

3 Er kann in Nitratgebieten bo-
denschonende Bewirtschaf-
tungsformen mit Beiträgen un-
terstützen.

4 Er kann Massnahmen zur 
Reduktion von Luftschadstof-
fen aus der Landwirtschaft mit 
finanziellen Beiträgen unter-
stützen.

§ 34
Beiträge

§ 45

1 Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung Anforderun-
gen, Berechtigungen, Ansätze 
und Bedingungen gemäss den 
§§ 30–33. Die Beiträge sind so 
zu bemessen, dass die beson-
deren Leistungen beziehungs-
weise Einschränkungen im 
Vergleich zu anderen Bewirt-
schaftungsformen angemes-
sen abgegolten werden und 
ein wirtschaftlicher Anreiz ent-
steht.

1 Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung Anforderun-
gen, Berechtigungen, Ansätze 
und Bedingungen gemäss den 
§§ 41–44. Die Beiträge sind so 
zu bemessen, dass die beson-
deren Leistungen beziehungs-
weise Einschränkungen im 
Vergleich zu anderen Bewirt-
schaftungsformen angemes-
sen abgegolten werden und 
ein wirtschaftlicher Anreiz ent-
steht.
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 4. Mai 2010

Entwurf des Regierungs-
rats vom 19. Januar 2011
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats …

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

2 Die Beiträge können ergän-
zend zu oder unabhängig von 
Beiträgen des Bundes gewährt 
werden.

3 Bei der Bemessung sind wei-
tere objektbezogene Beiträge 
von Bund und Kanton zu be-
rücksichtigen.

4 Bei Nicht- oder Schlechterfül-
lung der Anforderungen und 
Bedingungen werden die Bei-
träge verweigert oder gekürzt. 
Zu Unrecht ausbezahlte Bei-
träge sind zurückzuerstatten.

§ 35
Invasive Organismen

§ 46

1 Der Kanton trifft situativ 
Massnahmen gegen bedrohli-
che invasive Organismen. Die 
Gemeinden können nach Ab-
sprache mit dem Kanton un-
abhängig davon oder in Er-
gänzung dazu eigene Mass-
nahmen ergreifen.

2 Die Gemeinden beteiligen 
sich am Vollzug der kantona-
len Massnahmen auf ihrem 
Gebiet.
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 4. Mai 2010

Entwurf des Regierungs-
rats vom 19. Januar 2011
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats …

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

3 Der Regierungsrat bestimmt 
die kantonalen Massnahmen 
und regelt durch Verordnung 
die Zuständigkeiten und die 
Finanzierung.

6. Bäuerliches Boden-
recht und landwirtschaft-
liche Pacht

§ 36
Übersetzter Erwerbspreis

§ 47

1 Für landwirtschaftliche Ge-
werbe gilt der Erwerbspreis als 
übersetzt, wenn er die Preise 
für vergleichbare Objekte in 
der betreffenden Gegend im 
Mittel der letzten fünf Jahre um 
mehr als 15 % übersteigt.

.

2 Für landwirtschaftliche 
Grundstücke gilt der Erwerbs-
preis als übersetzt, wenn er die 
Preise für vergleichbare Objek-
te in der betreffenden Gegend 
im Mittel der letzten fünf Jahre 
um mehr als 5 % übersteigt. Im 
Fall einer mit dem Erwerb er-
zielbaren Nutzungsverbesse-
rung, namentlich hinsichtlich 
Arrondierung des Betriebs 
oder von Grundstücken, kann 
sich dieser Prozentsatz auf 
maximal 15 % erhöhen.
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 4. Mai 2010

Entwurf des Regierungs-
rats vom 19. Januar 2011
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats …

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

§ 37
Ausführungsbestimmungen

§ 48

1 Der Regierungsrat erlässt 
durch Verordnung die Ausfüh-
rungsbestimmungen zu den 
Bundesgesetzen über das 
bäuerliche Bodenrecht (BGBB) 
vom 4. Oktober 19911 sowie 
über die landwirtschaftliche 
Pacht (LPG) vom 4. Oktober 
19852.

§ 38
Duldungspflicht

§ 49

1 Die Duldungspflicht für die 
Bewirtschaftung und Pflege 
von Brachland richtet sich 
nach Art. 71 des Landwirt-
schaftsgesetzes.

2 Sie kommt zum Tragen bei 
mindestens zweijähriger Ver-
nachlässigung oder Unterlas-
sung der Bewirtschaftung 
eines Grundstücks.

3 Das zuständige Departement 
verfügt nach Anhörung der 
Gemeinde die Nutzungsüber-
lassung an Dritte.

                                                            
1 SR 211.412.11
2 SR 221.213.2
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 4. Mai 2010

Entwurf des Regierungs-
rats vom 19. Januar 2011
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats …

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

7. Soziale Begleitmass-
nahmen

§ 39
Betriebshilfedarlehen

§ 50

1 Zwecks Gewährung von Be-
triebshilfedarlehen stellt der 
Kanton die zur Auslösung der 
Bundesbeiträge erforderlichen 
finanziellen Mittel bereit.

§ 40
Betriebshelferdienste

§ 51

1 Der Kanton unterstützt unter 
Berücksichtigung erbrachter 
Eigenleistungen krankheits-
oder unfallbedingte Einsätze 
von Betriebshelferinnen- und 
Betriebshelferdiensten.

§ 41
Härtefälle

§ 52

1 Das zuständige Departement 
kann Massnahmen zur Ver-
meidung oder Überwindung 
von Härtefällen als Folge des 
landwirtschaftlichen Struktur-
wandels ergreifen. Darunter 
fallen namentlich Früherken-
nungssysteme, die Begleitung 
existenzgefährdeter Betriebe 
und Umschulungsbeihilfen.
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 4. Mai 2010

Entwurf des Regierungs-
rats vom 19. Januar 2011
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats …

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

8. Vollzug und Organisa-
tion

§ 42
Koordination und Aufsicht

§ 53

1 Der Regierungsrat sorgt für 
einen koordinierten Vollzug der 
agrarpolitischen und der land-
wirtschaftsrelevanten Mass-
nahmen anderer Politikberei-
che von Bund und Kanton.

2 Das zuständige Departement 
übt die Aufsicht über den Voll-
zug des Landwirtschaftsrechts 
aus.

§ 43
Zusammenarbeit mit Dritten

§ 54

1 Der Regierungsrat fördert die 
Zusammenarbeit mit dem 
Bund, mit anderen Kantonen 
sowie mit Gemeinden und ge-
eigneten Institutionen.

2 Er kann Aufgaben nach die-
sem Gesetz an geeignete Insti-
tutionen übertragen, Institutio-
nen neu schaffen oder den 
Kanton an bestehenden Insti-
tutionen beteiligen.
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 4. Mai 2010

Entwurf des Regierungs-
rats vom 19. Januar 2011
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats …

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

3 Voraussetzung für die Über-
tragung ist eine fachlich kom-
petente und unabhängige Auf-
gabenerfüllung. Die ausgela-
gerte Tätigkeit untersteht der 
staatlichen Kontrolle.

§ 44
Betriebsstrukturdaten

§ 55

1 Im Rahmen der jährlichen 
Betriebsstrukturdatenerhebung 
in der Landwirtschaft unter-
stützen die Gemeinden den 
Kanton bei der Erhebung der 
Daten gemäss der Verordnung 
über die Erhebung und Bear-
beitung von landwirtschaftli-
chen Daten (Landwirtschaftli-
che Datenverordnung) vom 
7. Dezember 19981. Zu diesem 
Zweck bezeichnen sie einzeln 
oder gemeinsam eine Erhe-
bungsstelle.

2 Die Bewirtschafterinnen und 
Bewirtschafter von landwirt-
schaftlichen Nutzflächen sowie 
die Halterinnen und Halter von 
landwirtschaftlichen Nutztieren 
sind verpflichtet, die für den 
Vollzug erforderlichen Daten 
zu liefern.

                                                            
1 SR 919.117.71
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 4. Mai 2010

Entwurf des Regierungs-
rats vom 19. Januar 2011
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats …

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

§ 45
Verrechnung obligatorischer Beiträge

§ 56

1 Von Landwirtinnen und 
Landwirten zu leistende ge-
setzliche oder allgemeinver-
bindlich erklärte Beiträge, na-
mentlich Beiträge für die Be-
rufsbildung oder für den Tier-
seuchenfonds, können mit Fi-
nanzhilfen, insbesondere mit 
Direktzahlungen, verrechnet 
werden.

§ 46
ALK

§ 57

1 Die Aargauische Landwirt-
schaftliche Kredit- und Bürg-
schaftskasse (ALK) unterstützt 
die Landwirtschaft bei der Fi-
nanzierung von Investitionen 
und zur Überbrückung von Li-
quiditätsengpässen. Sie ist als 
öffentlich-rechtliche Stiftung 
konstituiert.

1 Die Aargauische Landwirt-
schaftliche Kreditkasse (ALK) 
unterstützt die Landwirtschaft 
bei der Finanzierung von In-
vestitionen und zur Überbrü-
ckung von Liquiditätsengpäs-
sen. Sie ist als öffentlich-
rechtliche Stiftung konstituiert.

2 Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung Zweck, Or-
ganisation und die ihr übertra-
genen Aufgaben. Die dafür 
erforderlichen Verwaltungskos-
ten trägt der Kanton.

2 Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung __ die Or-
ganisation und die ihr übertra-
genen Aufgaben. Die dafür 
erforderlichen Verwaltungskos-
ten trägt der Kanton.
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 4. Mai 2010

Entwurf des Regierungs-
rats vom 19. Januar 2011
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats …

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

§ 47
Wiederherstellung

§ 58

1 Wird in Verletzung einer Vor-
schrift des Landwirtschafts-
rechts des Bundes, des vorlie-
genden Gesetzes oder eines 
zugehörigen Ausführungser-
lasses oder in Missachtung 
einer auf eine solche Vorschrift 
gestützten Verfügung oder 
Entscheidung ein unrechtmäs-
siger Zustand geschaffen, ord-
net die zuständige Behörde 
dessen Beseitigung an.

9. Rechtsschutz

§ 48
Rechtsschutz

§ 59
Rechtsmittel

1 Gegen Verfügungen in An-
wendung der Landwirtschafts-
gesetzgebung kann innert 
30 Tagen seit Eröffnung bei 
der Landwirtschaftlichen Re-
kurskommission Beschwerde 
geführt werden.
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 4. Mai 2010

Entwurf des Regierungs-
rats vom 19. Januar 2011
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats …

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

2 Im Übrigen gelten die 
Rechtsschutzbestimmungen 
der Lebensmittelgesetzge-
bung, soweit das hiefür zu-
ständige Departement mit dem 
Vollzug der Landwirtschaftsge-
setzgebung betraut ist.

§ 49
Landwirtschaftliche Rekurskommission

§ 60

1 Der Grosse Rat wählt die 
Landwirtschaftliche Rekurs-
kommission auf eine vierjähri-
ge Amtsdauer. Sie besteht aus 
einer Präsidentin oder einem 
Präsidenten, vier Mitgliedern 
und drei bis sechs Ersatzmit-
gliedern und verhandelt in fol-
gender Besetzung:
a) Präsidentin oder Präsident 

oder deren beziehungswei-
se dessen Stellvertretung 
als Vorsitzende bezie-
hungsweise Vorsitzender,

b) zwei oder vier Mitglieder, 
die vom Vorsitzenden aus 
der Zahl der gewählten Mit-
glieder gemäss ihrer Eig-
nung für den zur Beurtei-
lung stehenden Fall be-
zeichnet werden.

b) zwei oder vier Mitglieder, 
die von der Vorsitzenden 
beziehungsweise vom
Vorsitzenden aus der Zahl 
der gewählten Mitglieder 
gemäss ihrer Eignung für 
den zur Beurteilung ste-
henden Fall bezeichnet 
werden.
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 4. Mai 2010

Entwurf des Regierungs-
rats vom 19. Januar 2011
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats …

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

2 Für die Organisation und das 
Verfahren der Landwirtschaftli-
chen Rekurskommission sind 
die für das Verwaltungsgericht 
geltenden Vorschriften an-
wendbar, soweit keine anders 
lautende Regelung besteht.

3 Mit der Beschwerde an die 
Landwirtschaftliche Rekurs-
kommission können unrichtige 
oder unvollständige Feststel-
lungen des Sachverhalts und 
Rechtsverletzung geltend ge-
macht sowie die Handhabung 
des Ermessens gerügt werden.

4 Die Landwirtschaftliche Re-
kurskommission entscheidet 
als letzte kantonale gerichtli-
che Instanz.

10. Übergangs- und 
Schlussbestimmungen

§ 50
Übergangsrecht

§ 61

1 Für Verfahren, die im Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes bereits eingeleitet 
sind, gelten die Vorschriften 
des bisherigen Rechts.



- 44 -

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 4. Mai 2010

Entwurf des Regierungs-
rats vom 19. Januar 2011
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats …

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

§ 51
Publikation und Inkrafttreten

§ 62

1 Dieses Gesetz ist nach un-
benütztem Ablauf der Refe-
rendumsfrist beziehungsweise 
nach Annahme durch das Volk 
in der Gesetzessammlung zu 
publizieren. Der Regierungsrat 
bestimmt den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens.

II.

Das Gesetz über Raument-
wicklung und Bauwesen 
(Baugesetz, BauG) vom 
19. Januar 19931 wird wie 
folgt geändert:

§ 72 Abs. 1 lit. e (neu), Abs. 3

1 Die Landumlegung besteht im 
Zusammenlegen und Neuver-
teilen von Grundstücken. Sie 
hat zum Ziel,
e) eine rationelle landwirt-

schaftliche Bewirtschaftung 
zu ermöglichen und ökolo-
gische Massnahmen zur 
Aufwertung der Landschaft 
umzusetzen.

3 Aufgehoben.

                                                            
1 SAR 713.100
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 4. Mai 2010

Entwurf des Regierungs-
rats vom 19. Januar 2011
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats …

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

III.

Das Gesetz über die Erhaltung 
und Förderung der Landwirt-
schaft (Landwirtschaftsgesetz)
vom 11. November 19801 wird 
aufgehoben.

IV.

Die Änderung unter Ziff. II. 
sowie die Aufhebung unter 
Ziff. III. sind nach unbenütztem 
Ablauf der Referendumsfrist 
beziehungsweise nach An-
nahme durch das Volk in der 
Gesetzessammlung zu publi-
zieren. Der Regierungsrat be-
stimmt den Zeitpunkt des In-
krafttretens.

Aarau,

Präsidentin des Grossen Rats

Protokollführer

                                                            
1 SAR 910.100


